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Bauwerkskosten – Baukosten – 
 Errichtungskosten
1. Problemstellung

Der einzelne Sachverständige ist kaum in der Lage, die 
für die Herleitung der Errichtungskosten notwendigen 
umfangreichen Datenmaterialien selbst zu beschaffen. Er 
muss sich daher an Richtwertetabellen orientieren, um 
gegebenenfalls begründen zu können, warum diese Kos-
ten pro Kubikmeter oder Quadratmeter in Ansatz gebracht 
wurden.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass nicht alle veröffent-
lichten Daten der ÖNORM B 1801-11 entsprechen und 
somit wieder nur eingeschränkt nutzbar sind. Wenn man 
nicht weiß, ob es sich dabei um Bauwerks-, Bau- oder Er-
richtungskosten handelt, helfen Informationen nur wenig.

2. Begriffe und Definitionen

2.1. Herstellungswert des LBG

In § 6 Abs 3 Satz 1 und 2 LBG bestimmt der Gesetzgeber: 
„Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen An-
lagen. Bei seiner Ermittlung ist in der Regel vom Herstel-
lungswert auszugehen und von diesem die technische und 
wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen.“

Der Herstellungswert ist demnach nicht etwa jener Kos-
tenaufwand, der für die Errichtung der baulichen Anlage 
seinerzeit tatsächlich entstand, sondern vielmehr jener 
fiktive Kostenbetrag, der für die Neuerrichtung der bau-
lichen Anlagen zum Bewertungsstichtag aufgewendet 
werden müsste.2

2.2. Herstellungskosten und Anschaffungskosten  
im Steuerrecht

Beide Begriffe finden sich im UGB wieder. Im EStG sucht 
man leider vergebens nach einer Definition.

§ 203 Abs 3 Satz 1 UGB definiert den Begriff der Her-
stellungskosten wie folgt: „Herstellungskosten sind die 
Aufwendung, die für die Herstellung eines Vermögensge-
genstandes, seiner Erweiterung oder für eine über seinen 
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Ver-
besserung entstehen.“

Herstellungskosten entstehen daher zB bei der Errichtung 
eines Gebäudes.

Unter Anschaffungskosten werden Aufwendungen ver-
standen, welche im Zusammenhang mit dem Erwerb ei-
nes bestehenden Wirtschaftsguts und dessen Versetzung 
in einen betriebsbereiten Zustand anfallen. Nicht nur der 
Kaufpreis selbst, sondern auch die mit dem Erwerbsvor-
gang im Zusammenhang stehenden Anschaffungsneben-
kosten sind als Anschaffungskosten zu aktivieren.

Kaufpreis (inklusive übernommene Verbindlichkeiten – Hy-
pothekenschulden und Rentenverpflichtungen)

+ Grunderwerbsteuer (GrEStG)
+ Grundbucheintragungsgebühr (GEG; 1 %)
+ Notarkosten
+ Rechtsanwaltskosten
+ Gutachten über den Bauzustand
+ Maklerkosten
= Anschaffungskosten3

2.3. Neubauwert in der ÖNORM B 1802

Nach Punkt 5.4.3.1 der ÖNORM B 18024 ist der Neubau-
wert von Objekten aus den gewöhnlichen Herstellungskos-
ten je Raum- oder Flächeneinheit durch Vervielfachung zu 
ermitteln.

Die Herstellungskosten ergeben sich aus den Bauwerks-
kosten und den anteiligen Honoraren und Nebenkosten.

2.4. Normalherstellungswert nach Kranewitter

Kranewitter definiert seinen Normalherstellungswert gleich 
wie Stabentheiner den Herstellungswert in seinem Kom-
mentar zum LBG. Auch er spricht von fiktiven Kosten zum 
Bewertungsstichtag.5

2.5. Normalherstellungskosten 2010 in der SW-RL

Die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) gemäß 
Punkt 4.1 der deutschen SW-RL6 ermitteln die Herstel-
lungskosten der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen):

„(1) Zur Ermittlung des Sachwerts der baulichen Anlagen 
(ohne Außenanlagen) ist von den Herstellungskosten aus-
zugehen, die unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichts-
punkte für die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt 
in vergleichbarer Weise nutzbaren Neubaus am Werter-
mittlungsstichtag (ggf. unter Berücksichtigung abweichen-
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der Qualitäten am Qualitätsstichtag) unter Zugrundelegung 
neuzeitlicher, wirtschaftlicher Bauweisen aufzuwenden 
wären, und nicht von Rekonstruktionskosten.

(2) Der Ermittlung der Herstellungskosten eines Gebäudes 
können zu Grunde gelegt werden:

– vorrangig die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 
2010, siehe Anlage 1), das heißt die gewöhnlichen Her-
stellungskosten, die für die jeweilige Gebäudeart unter Be-
rücksichtigung des Gebäudestandards je Flächeneinheit 
angegeben sind;

– soweit die entsprechende Gebäudeart in den NHK 2010 
nicht erfasst ist, geeignete andere Datensammlungen;

– ausnahmsweise Einzelkosten, das heißt die gewöhnli-
chen Herstellungskosten einzelner Bauleistungen.“

Punkt 4.1.1.1 der SW-RL („Allgemeines“) bestimmt:

„(1) Die NHK 2010 enthalten neben den Kostenkennwer-
ten weitere Angaben zu der jeweiligen Gebäudeart, wie 
Angaben zur Höhe der eingerechneten Baunebenkosten, 
teilweise Korrekturfaktoren sowie teilweise weitergehende 
Erläuterungen.

(2) Es ist der Kostenkennwert zu Grunde zu legen, der 
dem Wertermittlungsobjekt nach Gebäudeart und Gebäu-
destandard hinreichend entspricht. Sind Gebäude nach-
haltig umgenutzt worden, so ist bei der Zuordnung zu ei-
nem Kostenkennwert auf die aktuelle Nutzung abzustellen. 
Hat ein Gebäude in Teilbereichen erheblich voneinander 
abweichende Standardmerkmale oder unterschiedliche 
Nutzungen, kann es sinnvoll sein, die Herstellungskosten 
getrennt nach Teilbereichen zu ermitteln (vgl. z. B. Nummer 
4.1.1.6).

(3) Die Kostenkennwerte der NHK 2010 sind in Euro/m² 
Brutto-Grundfläche (€/m² BGF) angegeben. Sie erfassen 
die Kostengruppen 300 und 400 der DIN 276-11:2006. In 
ihnen sind die Umsatzsteuer und die üblichen Bauneben-
kosten (Kostengruppen 730 und 771 der DIN 276) einge-
rechnet. Sie sind bezogen auf den Kostenstand des Jahres 
2010 (Jahresdurchschnitt).“

Grundsätzlich werden bei der Bewertung nach der deut-
schen SW-RL – im Unterschied zum österreichischen LBG 
– die Herstellungskosten eines fiktiven und nicht die des 
konkreten Gebäudes ermittelt. Dies stellt einen wesentli-
chen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland 
dar, der nicht vergessen werden sollte.

2.6. Brutto-Grundfläche in den ÖNORMEN EN 15221-6 
und B 1800 bzw in der SW-RL

Die ÖNORM EN 15221-67 und die ÖNORM B 18008 samt 

Beiblatt 19 sind die etablierten Standards zur Ermittlung 
von Flächen und Rauminhalten bei Bauwerken.

Die Brutto-Grundfläche in Punkt 5.4 der ÖNORM 
EN 15221-6 wie folgt definiert: Die Brutto-Grundfläche 
(BGF) ist die aus der Ebenenfläche (EF) abzüglich der un-
verwendbaren Grundfläche (UGF) berechnete Fläche.

EF – UGF = BGF

Zur genaueren Unterscheidung des Begriffs sind im Fol-
genden die darin enthaltenen Grundflächenbereiche auf-
geführt:

 ● Außenwände;

 ● Außensäulen und -pfeiler;

 ● tragende Wände und Trennwände;

 ● Innensäulen und -pfeiler;

 ● nicht tragende Wände;

 ● flexible und bewegliche Trennwände;

 ● Räume für mechanische Installationen (zB Aufzugs- 
und Kesselräume sowie Heiz- und Kühlgeräte);

 ● Räume für Elektroinstallationen (zB Leiter und Genera-
toren sowie Hauptkommunikationsräume);

 ● Räume für sonstige technische Installationen (zB Ab-
fallmanagement-Installationen und Lager für Instand-
haltung von Facilities);

 ● Treppenräume, Aufzugsschächte und Rolltreppen;

 ● Korridore und sonstige Verkehrsflächen;

 ● Sanitärflächen (zB Toiletten, Duschen und Umkleide-
räume sowie Räume für Reinigungspersonal);

 ● zentrale Nutzflächen (zB Eingangshallen und Catering-
bereiche sowie Gesellschafts- und Freizeitbereiche);

 ● lokale Nutzflächen (zB Besprechungsräume, Ablage- 
und Lagerbereiche sowie Druck- und Kopierbereiche);

 ● Arbeitsbereiche (zB Büros, Laboratorien, Ladenflä-
chen, Unterrichtsräume oder Operationssäle).

Die Brutto-Grundfläche unterteilt sich gemäß ÖNORM 
EN 15221-6 in Außenwand-Konstruktions-Grundfläche 
und Innen-Grundfläche.

Die ÖNORM B 1800 samt Beiblatt 1 ist gemeinsam mit der 
ÖNORM EN 15221-6 für die Ermittlung von Flächen und 
Rauminhalten von Bauwerken sowie für die Ermittlung von 
Außenanlagenflächen anzuwenden.

Punkt 4.1.1.4 der SW-RL („Brutto-Grundfläche“) besagt:

„(1) Die Kostenkennwerte der NHK 2010 beziehen sich 
auf den Quadratmeter Brutto-Grundfläche (BGF). Die BGF 
ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart 
marktüblich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebe-
nen eines Bauwerks.

(2) In Anlehnung an die DIN 277-1:2005-02 sind bei den 
Grundflächen folgende Bereiche zu unterscheiden:

Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlos-
sen,

Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe 
umschlossen,

Bereich c: nicht überdeckt.
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Für die Anwendung der NHK 2010 sind im Rahmen der Er-
mittlung der BGF nur die Grundflächen der Bereiche a und 
b zu Grunde zu legen. Balkone, auch wenn sie überdeckt 
sind, sind dem Bereich c zuzuordnen.

(3) Für die Ermittlung der BGF sind die äußeren Maße der 
Bauteile einschließlich Bekleidung, z. B. Putz und Außen-
schalen mehrschaliger Wandkonstruktionen, in Höhe der 
Bodenbelagsoberkanten anzusetzen.

(4) Nicht zur BGF gehören z. B. Flächen von Spitzböden 
(vgl. Nummer 4.1.1.5 Absatz 3) und Kriechkellern, Flä-
chen, die ausschließlich der Wartung, Inspektion und In-
standsetzung von Baukonstruktionen und technischen 
Anlagen dienen sowie Flächen unter konstruktiven Hohl-
räumen, z. B. über abgehängten Decken.“

2.7. Brutto-Rauminhalt

Gemäß Punkt 6.2 der ÖNORM B 1800 ist der Brutto-Raum-
inhalt der Rauminhalt des Bauwerks, der von den äußeren 
Begrenzungsflächen und nach unten von der Unterfläche 
der konstruktiven Bauwerkssohle umschlossen wird.

Der Brutto-Rauminhalt ist in Netto-Rauminhalt und Kon-
struktions-Rauminhalt gegliedert.

Gemäß Punkt 6.1.1 der ÖNORM B 1800 sind zu untertei-
len (dabei sind zu unterscheiden und getrennt zu ermit-
teln):

 ● Bereich a: Überdeckt und allseitig in voller Höhe um-
schlossen (siehe Abbildung 1);

 ● Bereich b: Überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller 
Höhe umschlossen (siehe Abbildung 2);

 ● Bereich c: Nicht überdeckt, über Außendecken, zB 
nicht überdeckte Außenräume (siehe Abbildung 3).

Der Brutto-Rauminhalt wird aus den Ebenenflächen und 
den jeweils zugehörenden Höhen berechnet.

Als zugehörende Höhen gelten gemäß ÖNORM B 1800 
die lotrechten Abstände zwischen den Oberflächen der 
Fußbodenkonstruktionen der jeweiligen Geschoße bzw 
bei Dächern die Oberfläche der Dachhaut.

2.8. Netto-Grundfläche, Netto-Raumfläche, Nutzfläche

Die Netto-Grundfläche (NGF) ist die berechnete Flächen-
differenz aus der Innen-Grundfläche (IGF) und Innenwand-
Konstruktions-Grundfläche (IKF).

IGF – IKF = NGF

Zur genaueren Unterscheidung des Begriffs sind im Fol-
genden die gemäß ÖNORM EN 15221-6 darin enthalte-
nen Bereiche aufgeführt:

 ● nicht tragende Wände;

 ● flexible und bewegliche Trennwände;

 ● Räume für mechanische Installationen (zB Aufzugs- 
und Kesselräume sowie Heiz- und Kühlgeräte);

 ● Räume für Elektroinstallationen (zB Leiter und Genera-
toren sowie Hauptkommunikationsräume);

 ● Räume für sonstige technische Installationen (zB Ab-
fallmanagement-Installationen und Lager für Instand-
haltung von Facilities);

 ● Treppenräume, Aufzugsschächte und Rolltreppen;

 ● Korridore und sonstige Verkehrsflächen;

Abbildung 1: Rauminhalte im Bereich a (geschoßbezogen) 
(Quelle: ÖNORM B 1800)

Abbildung 2: Rauminhalte im Bereich b (geschoßbezogen) 
(Quelle: ÖNORM B 1800)

Abbildung 3: Rauminhalte im Bereich c (geschoßbezogen) 
(Quelle: ÖNORM B 1800)
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 ● Sanitärflächen (zB Toiletten, Duschen und Umkleide-
räume sowie Räume für Reinigungspersonal);

 ● zentrale Nutzflächen (zB Eingangshallen und Catering-
bereiche sowie Gesellschafts- und Freizeitbereiche);

 ● lokale Nutzflächen (zB Besprechungsräume, Ablage- 
und Lagerbereiche sowie Druck- und Kopierbereiche);

 ● Arbeitsbereiche (zB Büros, Laboratorien, Ladenflä-
chen, Unterrichtsräume oder Operationssäle).

Die Netto-Raumfläche (NRF) ist die Summe aller bis zur 
Innenfläche jedes Raumes gemessenen Grundflächen. 
Sie ist die aus Netto-Grundfläche abzüglich der Trenn-
wand-Grundfläche (TGF) berechnete Fläche.

NGF −TGF = NRF

Zur genaueren Unterscheidung des Begriffs sind im Fol-
genden die darin enthaltenen Bereiche aufgeführt:

 ● Räume für mechanische Installationen (zB Aufzugs- 
und Kesselräume sowie Heiz- und Kühlgeräte);

 ● Räume für Elektroinstallationen (zB Leiter und Genera-
toren sowie Hauptkommunikationsräume);

 ● Räume für sonstige technische Installationen (zB Ab-
fallmanagement-Installationen und Lager für Instand-
haltung von Facilities);

 ● Treppenräume, Aufzugsschächte und Rolltreppen;

 ● Korridore und sonstige Verkehrsflächen;

 ● Sanitärflächen (zB Toiletten, Duschen und Umkleide-
räume sowie Räume für Reinigungspersonal);

 ● zentrale Nutzflächen (zB Eingangshallen und Catering-
bereiche sowie Gesellschafts- und Freizeitbereiche);

 ● lokale Nutzflächen (zB Besprechungsräume, Ablage- 
und Lagerbereiche sowie Druck- und Kopierbereiche);

 ● Arbeitsbereiche (zB Büros, Laboratorien, Ladenflä-
chen, Unterrichtsräume oder Operationssäle).

Die Netto-Raumfläche unterteilt sich in folgende Katego-
rien:

 ● Technikfläche (TF);

 ● Verkehrsfläche (VF);

 ● Sanitärfläche (SF);

 ● Nutzfläche (NF).

NRF = TF + VF + SF + NF

Die Technikfläche ist der Teil der Netto-Raumfläche, der 
von den Räumen für alle mechanischen Installationen 
(einschließlich Aufzugsräume und Haustechnikräume, 
Lüftungs-, Klima- und Kühlanlagen und vertikal verlaufen-
de Leitungen und Rohre) und Elektroinstallationen (ein-
schließlich elektrische Leiter, Zubehör und Befestigungen 
für Beleuchtung und Stromversorgung) eingenommen 
wird.

Die Verkehrsfläche ist der Teil der Netto-Raumfläche, der 
für den vertikalen und horizontalen Verkehr beansprucht 
wird.

Die Sanitärfläche ist der Teil der Netto-Raumfläche, der für 
sanitäre Einrichtungen beansprucht wird.

Die Nutzfläche ist ein Teil der Netto-Raumfläche, der zur 
Unterstützung der Erfordernisse des Kerngeschäfts und 
der Arbeitsprozesse verwendet wird (einschließlich zen-
traler Nutzfläche, lokaler Nutzfläche und Arbeitsbereichen).

Die Nutzfläche lässt sich in unbeschränkt und beschränkt 
nutzbare Nutzflächen unterteilen. Die Beschränkungen 
können auf organisationsbedingte und/oder nationale Vor-
schriften zu funktionalen, technischen und wirtschaftlichen 
Aspekten zurückzuführen sein, so die ÖNORM EN 15221-6.

3. Bauindizes

3.1. Baukostenindex (Preisbasis 2000 bis 2015)  
der Statistik Austria

Die Baukostenindizes beobachten die Entwicklung der 
Kosten, die den Bauunternehmern bei der Ausführung von 
Bauleistungen durch Veränderung der Kostengrundlagen 
(Material und Arbeit) entstehen (siehe Abbildung 4).

Der Baukostenindex berücksichtigt daher nicht die durch 
technischen Fortschritt und Rationalisierungen erzielbaren 
Kostenreduktionen in der Herstellung der Bauleistungen. 

Abbildung 4: Baukostenindex Wohnhaus- und Siedlungsbau, 
Basisjahr 2015 (Quelle: Statistik Austria)
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Er ist daher für Indexaufwertungen von Herstellungskosten 
nicht geeignet.

Über Verkettungsfaktoren erfolgt die Umrechnung von In-
dexreihen mit älterer Preisbasis zur derzeitigen Preisbasis.10

3.2. Baupreisindex (Preisbasis 2005)  
der Statistik Austria

Der Baupreisindex gibt Auskunft über die Veränderung 
der tatsächlichen Preise, die der Bauherr für Bauarbeiten 
bezahlen muss, und dient als Deflator zur Ermittlung der 
realen Veränderung von Bauproduktionswerten (siehe Ab-
bildung 5).

3.3. Unterschied

Beispiel Preis- bzw Kostenanstieg von 2000 (= 100) bis 
2017:

 ● Baukostenindex 155,2 = +55,2 %;

 ● Baupreisindex 145,1 = +45,1 %.

4. Die Schätztoleranzen

Da bereits die Ermittlung von Kosten toleranzbehaftet ist 
(man denke nur an die Streuung der Ergebnisse von Aus-
schreibungen, die mitunter 50 %, manchmal sogar 100 % 
erreichen), kann ein Schätzwert nicht genau sein (siehe 
Abbildungen 6 und 7).

5. Bauwerks-, Bau-, Errichtungskosten

5.1. Allgemeines

Gemäß Punkt 4.3.5 der ÖNORM B 1801-1 sind Kosten 
möglichst getrennt und eindeutig den Kostengruppen (ge-
mäß Abbildung 8 auf Seite 220) zuzuordnen. Bestehen 
mehrere Zuordnungsmöglichkeiten und ist eine Aufteilung 
nicht möglich, sind die Kosten entsprechend der überwie-
genden Verursachung zuzuordnen.

In der Immobilienbewertung wird die Gliederungsgruppe 
6 („Außenanlagen“) gesondert bewertet und muss daher 
aus den Baukosten bzw Errichtungskosten herausgerech-
net werden.

5.2. Methoden und Verfahren

Methoden:

 ● Errichtungskosten aufgrund der tatsächlich entstande-
nen Kosten (einfachste Möglichkeit);

 ● Errichtungskosten nach einer nach Gewerken geglie-
derten Kostenschätzung (erfordert umfassende bau-
technische Kenntnisse und ist zeitraubend);

 ● Errichtungskosten nach einer detaillierten Kostenbe-
rechnung (führt zum genauesten Ergebnis, ist aber viel 
zu zeitaufwendig);

 ● Errichtungskosten in Anlehnung an bekannte Errich-
tungskosten von in Bauart, Bauweise und baulicher 
Ausstattung vergleichbaren Objekten (nur selten an-
wendbar, da vergleichbare Objekte nur im Fertighaus-
bau vorhanden sind);

 ● Errichtungskosten durch Multiplikation des Vielfachen 
einer Messeinheit (Kubikmeter Brutto-Rauminhalt, 
Quadratmeter Brutto-Grundfläche, Quadratmeter Nutz-
fläche usw) mit einem Preis pro Einheit (empfehlens-
wert, da diese Methode mit vertretbarem Zeitaufwand 
ausreichend genaue Ergebnisse liefert).

Abbildung 5: Baupreisindex für den Hochbau (Quelle: Statistik 
Austria)

Abbildung 6: Schätztrichter Dipl.-Ing. Walter Lüftl (Quelle: Lüftl, 
Preis und Wert und Schätztoleranzen, SV 1991/2, 15)
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Verfahren:

 ● Das Geschoßflächenverfahren oder Brutto-Flächen-

Methode (Quadratmeter Brutto-Grundfläche):

Probleme: Die Bezugsgrößen müssen stimmen. Das 
heißt: Wurden die Kosten der Vergleichsobjekte richtig 
erfasst (mit oder ohne Nebenkosten, Aufschließung 
usw)? Die Berücksichtigung unterschiedlicher Dachfor-
men und Dachaufbauten ist nur mit Zu- und Abschlä-
gen zu bewerkstelligen. Es werden baukostenorientier-
te Zuschläge für Mehrhöhen der Geschoße oder der 
Kniestockhöhe im Dachgeschoßausbau empfohlen.

Vorteile: Die Ermittlung der Brutto-Grundfläche der 
einzelnen Geschoße ist am fehlerunanfälligsten. Die 
Brutto-Grundfläche ist im Vergleich zum Brutto-Raum-
inhalt oder zur Nutzfläche am leichtesten zu ermit-
teln. Aufgrund der Schätztoleranzen kann die Brut-
to-Grundfläche sowohl aufgrund von Plan- wie auch 
aufgrund von Naturmaßen ermittelt werden. Geringe 
Vorsprünge sowie kleinere Einschnitte am Gebäude 
können übermessen werden. Komplizierte geometri-
sche Grundrisse können in einfachere Grundformen 
zerlegt werden.

 ● Das Kubaturverfahren oder Raum-Methode (Kubik-
meter Brutto-Rauminhalt):

Probleme: Die Bezugsgrößen müssen stimmen. Das 
heißt: Wurden die Kosten der Vergleichsobjekte richtig 
erfasst (mit oder ohne Nebenkosten, Aufschließung 
usw)? Eine Ermittlung des Brutto-Rauminhalts erfor-
dert meist eine zumindest höhenmäßige Naturauf-
nahme durch den Sachverständigen und ist somit auf-
wendiger. Der Brutto-Rauminhalt eines komplizierten 
Dachgeschoßes ist viel schwieriger zu ermitteln.

Vorteile: Das Verfahren hat sich seit Langem bewährt 
und ist auch geschoßweise möglich. Die bei uns ver-
wendeten Richtwertetabellen basieren meist auf dem 

Brutto-Rauminhalt. Aufgrund der Schätztoleranzen 
kann der Brutto-Rauminhalt sowohl aufgrund von Plan- 
wie auch aufgrund von Naturmaßen ermittelt werden. 
Bei ausgebauten Dachgeschoßen können die Kosten 
besser dargestellt werden.

 ● Das Nutzflächenverfahren oder Netto-Flächen- 

Methode (Quadratmeter Nutzfläche):

Probleme: Die Bezugsgrößen müssen stimmen. Das 
heißt: Wurden die Kosten der Vergleichsobjekte richtig 
erfasst (mit oder ohne Nebenkosten, Aufschließung 
usw)? Die Berücksichtigung unterschiedlicher Dachfor-
men und Dachaufbauten ist nur mit Zu- und Abschlä-
gen zu berücksichtigen. Es werden baukostenorientier-
te Zuschläge für Mehrhöhen der Geschoße oder der 
Kniestockhöhe im Dachgeschoßausbau empfohlen.

Vorteile: Das Verfahren hat sich seit Langem bewährt 
und ist auch geschoßweise möglich. Es ist im Woh-
nungsbau aufgrund von Förderrichtlinien gängiger Be-
zugsmaßstab.

6. Einflussfaktoren

Es gibt sehr viele Einflussfaktoren, die sich mehr oder we-
niger auf die Errichtungskosten auswirken. Nachstehend 
einige davon als Beispiel:

 ● Nutzungsart (Wohnhäuser, Verwaltungs- und Handels-
gebäude, Gewerbebauten usw);

 ● Ausstattung (Haustechnik, sonstige Ausstattung);

 ● Lohn- und Preisniveau am Standort;

 ● Größe;

 ● Baugestaltung (Bauweise, Grundrissgestaltung, Dach-
form und -neigung, Anzahl der Geschoße, Größe der 
Wohnungen).

7. Richtwerte

7.1. Aus Fachliteratur

 ● Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7 (2017);

 ● Metzmacher/Krikler, Gebäudeschätzung über die Brut-
togeschossfläche2 (2004);

 ● Ross/Brachmann, Ermittlung des Verkehrswertes von 
Grundstücken und des Wertes baulicher Anlagen30 
(2012);

 ● Schmitz/Gerlach/Meisel, Baukosten 2018 II21 (2018);

 ● Sprengnetter, Sachwertrichtlinie und NHK 2010 (2013).

7.2. Sonstige Richtwerte

 ● Baukosteninformationszentrum Deutscher Architekten-
kammern, BKI Baukosten I (2018).

Abbildung 7: Kostentrichter Dipl.-Ing. Dr. Rainer Stempkowski 
(Risiko- & Kostenprognose-Modell, Anwendung des Risiko-
managements in der Kostenplanung, in FS Nesitka [2004] 101)
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 ● Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft, Pauschalkostensätze Bau-
kosten im landwirtschaftlichen Bauwesen vom 1. 8. 
2017;

 ● Wohnbaukosten-Richtwerte, veröffentlicht in der Ös-
terreichischen Immobilienzeitung (liefert jedoch keine 
marktkonformen Richtwerte, da an den Baukostenin-
dex gebunden);

 ● Preislisten von Fertighäusern sowie von Fertiggaragen, 
Hallen, beispielsweise online abrufbar unter https://
www.fertighausanbieter.at/baukosten-berechnen-bau 
kosten-pro-quadratmeter sowie http://www.hausbau 
kosten.at.

7.3. Beispiele

Siehe Abbildungen 9 bis 11.

Abbildung 8: Kosten-
gruppierung nach der 
ÖNORM B 1801-1

Abbildung 9: Kosten abgerechneter Mehrfamilienwohnhäuser nach Nutzfläche in Wien
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Abbildung 10: Kosten abgerechneter Mehrfamilienhäuser nach Brutto-Grundfläche in Wien

Bau 1 Bau 2 Bau 3 Bau 4
Keller 231 000,00 345 000,00 335 000,00 182 000,00
Preis je m² Nutzfläche 481,25 445,16 628,52 438,55

Nutzfläche m² 480 775 533 415
Fundierung Pla�e / Streifen S S P S

Wohngeschosse 1 155 000,00 2 245 000,00 2 315 000,00 668 000,00
Preis je m² Wohnnutzfläche ohne Loggien/ Balkone 942,86 761,02 855,82 726,09

Miete / Eigentum M M E M
Anzahl Baukörper Stk 2 3 4 1 
Anzahl Wohnungen Stk 18 45 36 17 
Wohnnutzffläche m² 1225 2950 2705 920
EG Terrassen m² 85 0 250 0 
Loggien m² 126 198 0 0 
Balkone m² 140 130 343 110
Dachterrassen m² 0 0 445 0 
S�egenhäuser Stk 2 3 4 1 
Nebenflächen m² 135 352 256 184

Li�e 99 000,00 145 000,00 220 000,00 52 000,00 
Preis je m² Wohnnutzfläche ohne Loggien/ Balkone 80,82 49,15 81,33 56,52

Anzahl Stk 2 3 4 1 
Geschoße ( Summe ) Stk 8 12 16 3 
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8. Zusammenfassung

Die Änderung und Verkomplizierung der Flächen- und 
Raumbegriffe in den ÖNORMEN sowie die in der Fachlite-
ratur und den anzuwendenden Gesetzen benutzten Begrif-
fe machen es sehr schwer, publizierte Richtwerte richtig 
einzusetzen.

Die abgerechneten Beispiele zeigen dies sehr deutlich.

Es ist daher sehr wichtig, den genauen Inhalt (Kostenum-
fang) von Richtwerten zu kennen, um diese auch richtig 
anwenden zu können.

Ohne genaueste Befundaufnahme vor allem aller Mehr- 
oder Minderkosten verursachenden Bauteile (An-, Zu- und 
Einbauten) ist eine richtige Ermittlung der Errichtungskos-
ten nur sehr schwer möglich.

Der Immobiliensachverständige in Österreich ist sehr oft 
damit überfordert, Errichtungskosten innerhalb der ge-
wünschten Toleranzen zu ermitteln.

Es wäre daher wünschenswert, nachvollziehbare Richt-
werte von Errichtungskosten verschiedenster baulicher 
Anlagen für Immobiliensachverständige in einer Zusam-
menarbeit von Sachverständigenverband, Bauinnung, 
Architektenkammer, Bauträgerverband und Verband der 
gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften zu erstel-
len.

Mit derartigen Richtwerten ausgestattet sollte es dem Im-
mobiliensachverständigen möglich sein, die Herleitung der 
Herstellungskosten von zu bewertenden baulichen Anla-
gen nachvollziehbar darzustellen.

Abbildung 11: 2016 fertiggestellte und abgerechnete Bauträgerprojekte in Oberösterreich

Dach 147 000,00 365 000,00 330 000,00 162 000,00
Preis je m² Wohnnutzfläche ohne Loggien/ Balkone 120,00 123,73 122,00 176,09

Dachfläche projeziert m² 570 1420 1185 605
Flachdach Bitumen oder Folie J J J 0 
Pult oder Sa�eldach 0 0 0 J

Aussenanlagen / Kanal 53 000,00 225 000,00 153 000,00 81 320,00 
Preis je m² Wohnnutzfläche ohne Loggien/ Balkone 43,27 76,27 56,56 88,39

Befes�gte Flächen m² 100 710 350 490
Stellplätze Stk 10 39 4 0 
Carport Stk 0 0 0 0 
Müllhäuser  extra od. im Bau integriert I E I 1 
Fahrradraum  extra od. im Bau integriert I I I I
Spielplätze Stk 1 1 1 1 
Tiefgarage 330 750,00 545 000,00 765 000,00 262 000,00
Preis je Stellplatz 12 721,15 11 595,74 20 675,68 14 555,56 
Stellplätze Stk 26 47 37 18 
Fläche m² 720 1330 1318 535
Haustechnik 435 000,00 1 140 000,00 953 000,00 413 020,00
Preis je m² Wohnnutzfläche ohne Loggien/ Balkone 355,10 386,44 352,31 448,93

Elektro J/N J J J J
HKLS J/N J J J J
Solaranlage J/N N J N N
Wohnraumlü�ung J/N J J N N
Baukosten 2 450 750,00 5 010 000,00 5 071 000,00 1 820 340,00
Baunebenkosten 465 642,50 901 800,00 887 425,00 345 864,60

Errichtungskosten 2 916 392,50 5 911 800,00 5 958 425,00 2 166 204,60
Wohnnutzfläche ohne Loggien Balkone 1 225,00 2 950,00 2 705,00 920,00
Preis je m² Nfl exkl. Ust. Errichtungskosten 2 380,73 2 004,00 2 202,74 2 354,57 
Preis je m² Nfl exkl. Ust. Baukosten inkl. TG Stpl 2 000,61 1 698,31 1 874,68 1 978,63 
Preis je m² Nfl exkl. Ust. Baukosten exkl. TG Stpl 1 730,61 1 513,56 1 591,87 1 693,85 
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Anmerkungen:
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Objekterrichtung (Ausgabe: 1. 12. 2015).
2 Stabentheiner, LBG2 (2005).
3 St. Gruber, Anschaffungskosten im Fall des Kaufs einer Immobilie 

(2010), online abrufbar unter https://www.sib.co.at.
4 ÖNORM B 1802: Liegenschaftsbewertung – Grundlagen (Ausgabe: 

1. 12. 1997).
5 Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7 (2017).
6 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Richtlinie 

zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) vom 5. 9. 
2012, online abrufbar unter https://www.bundesanzeiger-verlag.de/
fileadmin/BIV-Portal/Dokumente/PDF/Sachwertrichtlinie.pdf.

7 ÖNORM EN 15221-6: Facility Management – Teil 6: Flächenbe-
messung im Facility Management (Ausgabe: 1. 12. 2011).

8 ÖNORM B 1800: Ermittlung von Flächen und Rauminhalten 
von Bauwerken und zugehörigen Außenanlagen (Ausgabe: 1. 8. 
2013).

9 ÖNORM B 1800 Beiblatt 1: Ermittlung von Flächen und Rauminhal-
ten von Bauwerken und zugehörigen Außenanlagen – Beiblatt 1: 
Anwendungsbeispiele (Ausgabe: 1. 1. 2014).

10 Siehe http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/
baukostenindex/index.html.
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